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Straßengesetz für den Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) 
Vom 21. Januar 1993 (GVBl. S. 93; geänd, durch Art. 8d SächsAufbauG v. 4. 7. 1994, 
GVBL S. 1261) 
Der Sächsische Landtag hat am 17. Dezember 1992 das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Abschnitt 
Grund Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Dieses Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen. Für die Bundesfern-
straßen gilt es nur, soweit es diese Straßen ausdrücklich erwähnt. 
 
§ 2 Öffentliche Straßen 
(1) öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind. 
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 
1. der Straßenkörper; das sind insbesondere 
a) der Straßengrund, der Straßenunterbau, der Straßenoberbau, die Brücken, Tunnel, 
Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern und Lärm-
schutzanlagen; 
b) die Fahrbahn, Haltestellenbuchten, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die 
Materialbuchten sowie Rad- und Gehwege, auch wenn sie ohne unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang im wesentlichen mit der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn 
gleichlaufen (unselbständige Rad- und Gehwege); 
2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 
3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Anlagen aller Art, 
die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem. Schutz der Straßenan-
lieger dienen, und die Bepflanzung; 
4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen, die überwiegend den Aufgaben der Straßen-
bauverwaltung dienen, z. B. Straßenmeistereien, Gerätehöfe, Lagerhöfe, Lager, Lagerplätze, 
Ablagerungs- und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen. 
(3) Bei öffentlichen Straßen auf Staudämmen und Staumauern gehören zum Straßenkörper 
lediglich der Straßenoberbau, die Fahrbahnen, die Trennstreifen, die befestigten Seitenstrei-
fen und die unselbständigen Rad-und Gehwege. 
 
§ 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 
(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende Straßenklas-
sen 
eingeteilt: 
1. Staatsstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Freistaates Sachsen untereinander 
oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsver-
kehr dienen oder zu dienen bestimmt sind; 
2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen 
und  Kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder einer 
Kreisfreien Stadt oder dem unentbehrlichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich ge-
trennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind; sie 
sollen mindestens an einem Ende an eine Bundesfernstraße, Staatsstraße oder andere 
Kreisstraße anschließen; 
3. Gemeindestraßen: 
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a) Gemeindeverbindungsstraßen; das sind Straßen, die dem nachbarlichen Verkehr zwi-
schen Gemeinden bzw. deren Anschluß an das weiterführende Straßennetz dienen oder zu 
dienen bestimmt sind oder 
b) Ortsstraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage 
einer Gemeinde dienen oder zu dienen bestimmt sind; 
4. sonstige öffentliche Straßen: 
a) die öffentlichen Feld- und Waldwege; das sind Straßen, die überwiegend der Bewirtschaf-
tung von Feld- und Waldgrundstücken dienen; 
b) die beschränkt-öffentlichen Wege und Plätze; das sind Straßen, die einem beschränkten 
öffentlichen Verkehr dienen und eine besondere Zweckbestimmung haben können. Hierzu 
zählen die Fußgängerbereiche sowie die Friedhofs-, Kirchen- und Schulwege, die Wander-
wege, die Wanderparkplätze, die Geh- und Radwege, soweit diese nicht Bestandteil anderer 
Straßen sind (selbständige Geh- und Radwege); 
c) die Eigentümerwege; das sind Straßen, die von den Grundstückseigentümern in unwider-
ruflicher Weise einem beschränkten oder unbeschränkten öffentlichen Verkehr zur Verfü-
gung gestellt werden und keiner anderen Straßenklasse angehören. 
(2) Die Zweckbestimmung steht im Ermessen des Trägers der Straßenbaulast. 
 
§ 4 Straßenverzeichnisse und Straßennummern 
Für die Staatsstraßen und Kreisstraßen werden Straßenverzeichnisse geführt. Die oberste 
Straßenbaubehörde bestimmt die Numerierung der Staatsstraßen und Kreisstraßen. Für 
Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen werden die Verzeichnisse in vereinfach-
ter Form (Bestandsverzeichnisse) geführt. Die Straßenverzeichnisse für die Bundesfernstra-
ßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen werden von der obersten Straßenbaubehörde, die Be-
standsverzeichnisse von den Straßenbaubehörden geführt. Das Nähere über Zuständigkeit 
der Behörden, Einrichtung und Inhalt der Verzeichnisse und die Einsichtnahme in diese wird 
durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit geregelt. 
 
§ 5 Ortsdurchfahrten 
(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Staatsstraße oder Kreisstraße, der innerhalb der 
geschlossenen Ortslage liegt und auch zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmt ist oder der mehrfachen. Verknüpfung des Ortsstraßennetzes dient. Geschlossene 
Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in geschlossener oder offener Bauweise 
zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeigne-
tes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammen-
hang nicht. 
(2) Beginn und Ende einer Ortsdurchfahrt sind nach Anhörung der Straßenbaubehörde und 
der Gemeinde festzusetzen. Zuständig für die Festsetzung der Ortsdurchfahrt ist die höhere 
Straßenbaubehörde. 
(3) Im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde kann die Grenze der Ortsdurchfahrt ab-
weichend von der Regel des Absatzes l festgesetzt werden, wenn die Länge der Ortsdurch-
fahrt wegen der Art der Bebauung in einem offensichtlichen Mißverhältnis zur Einwohnerzahl 
der Gemeinde steht oder wenn die Verknüpfung mit dem Ortsstraßennetz oder sonstige we-
sentliche Gesichtspunkte eine Abweichung rechtfertigen. 
(4) Ist die Ortsdurchfahrt erheblich breiter angelegt als die anschließende freie Strecke der 
Staatsstraße oder der Kreisstraße, so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitli-
che Begrenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. 
(5) Kommt in den Fällen der Absätze 3 und 4 ein Einvernehmen nicht zustande, so entschei-
det die oberste Straßenbaubehörde. 
(6) Reicht die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr nicht aus, so kann eine Straße, die 
nach ihrem Ausbauzustand für die Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet ist und an 
die Staatsstraße bzw. Kreisstraße nach beiden Seiten anschließt, durch Umstufung (§ 7) als 
zusätzliche Ortsdurchfahrt festgesetzt werden. 
 
§ 6 Widmung 
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(1) Widmung ist die Allgemeinverfügung, durch die Straßen, Wege und Plätze die Eigen-
schaft einer öffentlichen Straße erhalten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich be-
kanntzumachen und wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr verfugt 
1. für die Staatsstraßen die oberste Straßenbaubehörde, 
2. für die Kreisstraßen die höhere Straßenbaubehörde, 
3. für die Gemeindeverbindungsstraßen die untere Straßenaufsichtsbehörde, 
4. für Ortsstraßen und sonstige öffentliche Straßen die Gemeinde. 
Ist die für die Widmung zuständige Behörde nicht Behörde des Trägers der Straßenbaulast, 
so ist zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung erforderlich. Soll ein anderer als eine 
Gebietskörperschaft Träger der Straßenbaulast werden, so verfügt die Widmung auf seinen 
schriftlichen Antrag hin die untere Straßenaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde. Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungszwecke oder Benut-
zungsarten sind in der Verfügung festzulegen. Mit der Widmung ist festzustellen, welcher 
Straßenklasse nach § 3 Abs. 1 die Straße angehört (Einteilung). 
(3) Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der Straßenbaulast Eigentümer des 
der Straße dienenden Grundstücks ist oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung ding-
lich Berechtigter der Widmung zugestimmt haben oder der Träger der Straßenbaulast den 
Besitz durch Vertrag, durch Einweisung oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Ver-
fahren erlangt hat. 
(4) Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder Flurbereinigungsverfahren ge-
regelt wird, kann die Widmung in diesem Verfahren mit der Maßgabe verfugt werden, daß 
sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 in 
diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrs-
übergabe, die Straßenklasse sowie Beschränkungen der Widmung der das Straßen- oder 
Bestandsverzeichnis führenden Behörde unverzüglich anzuzeigen. Der Träger der Straßen-
baulast hat die öffentliche Bekanntmachung zu veranlassen. Eine Bekanntmachung ist ent-
behrlich, wenn die zur Widmung vorgesehenen Straßen in den im Planfeststellungs- bzw. 
Flurbereinigungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind. 
(5) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt der neue 
Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 1 bedarf es nicht. 
(6) Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfügungen im Wege der Zwangs-
vollstreckung oder der Enteignung über die Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an 
ihnen wird die Widmung nicht berührt. 
 
§ 7 Umstufung 
(1) Umstufung ist die Allgemein Verfügung, durch die eine öffentliche Straße einer anderen, 
ihrer Verkehrsbedeutung entsprechenden Straßenklasse zugeordnet wird (Aufstufung, Ab-
stufung). Die Umstufung ist vom neuen Träger der Straßenbaulast mit  Rechtsbehelfsbeleh-
rung öffentlich bekanntzumachen. 
(2) Ändert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, so ist diese in die entsprechende 
Straßenklasse umzustufen. Das gleiche gilt, wenn eine Straße nicht in die ihrer Verkehrsbe-
deutung entsprechenden Straßenklasse eingeordnet ist oder überwiegende Gründe des öf-
fentlichen Wohls für die Umstufung vorliegen. 
(3) Die Aufstufung zur Staatsstraße und die Abstufung einer Staatsstraße verfugt die oberste 
Straßenbaubehörde. Die Aufstufung zur Kreisstraße und die Abstufung einer Kreisstraße 
verfugt die höhere Straßenbaubehörde. Die Aufstufung zur Gemeindestraße und die Abstu-
fung einer Gemeindestraße sowie die Umstufung von sonstigen öffentlichen Straßen verfugt 
die untere Straßenaufsichtsbehörde. Die an der Umstufung beteiligten Träger der Straßen-
baulast sind vor der Umstufung zu hören. Gemeindeverbindungsstraßen können nur im Ein-
vernehmen der betroffenen Gemeinden abgestuft werden. 
(4) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausgesprochen und drei Monate 
vorher angekündigt werden. 
(5) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Umstufung wird mit der Ingebrauchnahme für den neu-
en 
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Verkehrszweck wirksam. 
 
§ 8 Einziehung 
(1) Einziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine gewidmete Straße die Eigenschaft 
einer öffentlichen Straße verliert. Teileinziehung ist die Allgemein Verfügung, durch die die 
Widmung einer Straße nachträglich auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzungszwe-
cke beschränkt wird. Einziehung und Teileinziehung sind mit Rechtsbehelfsbelehrung öffent-
lich bekanntzumachen und werden im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 
(2) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbedeutung mehr hat oder 
überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen. Die Teileinziehung einer Straße ist 
zulässig, wenn nachträglich Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungszwe-
cke oder Benutzungsarten aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls festgelegt 
werden.  
(3) Die Einziehung verfügt die für die Widmung zuständige Behörde. 
(4) Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den Gemeinden, die die Straße be-
rührt,  öffentlich bekanntzumachen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der 
Bekanntmachung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung vorgesehenen Teilstre-
cken in den in einem Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich 
gemacht worden sind oder Teilstrecken im Zusammenhang mit Änderungen von unwesentli-
cher Bedeutung (§ 39 Abs. 3) eingezogen werden sollen. 
(5) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und Sondernutzung (§ 18). 
(6) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in sonstiger Weise den verkehrli-
chen Bedürfnissen angepaßt und wird damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr 
nicht nur vorübergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sperrung als eingezogen. Einer 
Ankündigung und öffentlichen Bekanntmachung bedarf es in diesem Falle nicht. 
 
§ 9 Straßenbaulast 
(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusam-
menhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähig-
keit die Straßen in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand zu 
bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern; dabei sind die sonstigen öf-
fentlichen Belange einschließlich des Umweltschutzes zu berücksichtigen. So weit sie hierzu 
unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außerstande sind, haben die Straßenbaube-
hörden auf einen nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen 
der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen hinzuweisen. 
(2) Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, das Streuen bei 
Schnee- oder Eisglätte, die Reinigung und die Beleuchtung. Die Träger der Straßenbaulast 
sollen jedoch nach besten Kräften die öffentlichen Straßen von Schnee räumen und bei 
Schnee- und Eisglätte streuen. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. 4Beim Streuen ist 
der Einsatz von Auftausalzen und anderen Mitteln, die sich umweltschädlich auswirken kön-
nen, so gering wie möglich zu halten. 
 
§ 10 Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherheit 
(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit der 
Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen zusammenhängenden Pflichten obliegen den 
Organen und Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und Behörden als Amtspflich-
ten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. Das Gesetz zur Regelung der Staatshaftung in der 
Deutschen Demokratischen Republik (Staatshaftungsgesetz) vom 12. Mai 1969 (GB1. I Nr. 
5, S. 34), zuletzt geändert durch Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt III des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel l des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 1990 (BGBl. 1990 II S. 885), findet insoweit keine Anwendung. 
(2) Die Straßenbaubehörde trägt die Verantwortung dafür, daß die Erfordernisse der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, insbesondere die allgemeinen Regeln der Baukunst und der 
Technik eingehalten werden. Genehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen oder Abnahmen nach 
anderen Rechtsvorschriften sind nicht erforderlich, wenn die Bauwerke unter verantwortlicher 
Leitung der Straßenbaubehörde ausgeführt und unterhalten werden. 
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(3) Die Straßenbaubehörde kann Aufgaben, die ihr auf Grund des Absatzes 2 an Stelle der 
Bauaufsichtsbehörde obliegen, nach den für die Bauaufsichtsbehörde geltenden Vorschriften 
auf Sachverständige oder sachverständige Stellen übertragen. Das Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Übertragung dieser Auf-
gaben auf Sachverständige und sachverständige Stellen zu regeln; § 82 Abs. 4 Nr. 3 und 4 
der Sächsischen Bauordnung gelten entsprechend. 
(4) Absatz 3 gilt auch für Bundesfernstraßen. 
 
2. Abschnitt 
Eigentum an öffentlichen Straßen 
 
§ 11 Wechsel der Straßenbaulast 
(1) Beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft auf eine andere gehen 
das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte 
und Pflichten, die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos auf den neu-
en Träger der Straßenbaulast über. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für 
1. das Eigentum an Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4); 
2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der Straßenbaulast für Zwecke der 
öffentlichen Versorgung in die Straße verlegt hat; 
3. Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers der Straßenbaulast aus Gebietsversorgungs-
verträgen; 
4. Verbindlichkeiten des bisherigen Trägers der Straßenbaulast aus der Durchführung frühe-
rer Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen. Soweit diese Verbindlichkeiten dinglich gesichert 
sind, hat der neue Eigentümer einen Befreiungsanspruch. 
(3) Hat der bisherige Eigentümer berechtigterweise besondere Anlagen in der Straße gehal-
ten, so ist der neue Eigentümer verpflichtet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 
und § 18 Abs. 4 gelten entsprechend. 
(4) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem neuen Träger der Straßenbaulast dafür 
einzustehen, daß er die Straße in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang 
ordnungsgemäß unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 
(5) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Träger der Straßenbaulast innerhalb eines 
Jahres verlangen, daß ihm das Eigentum an Straßengrundstücken mit den in Absatz 1 ge-
nannten Rechten und Pflichten unentgeltlich übertragen wird, wenn es vorher nach Absatz 1 
übergegangen war. Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
§ 12 Grundbuchberichtigung und Vermessung 
(1) Beim Übergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 hat der neue Träger der 
Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf Berichtigung des Grundbuches zu stellen. Der 
Antrag muß vom Leiter der Behörde oder einem Vertreter unterschrieben und mit dem 
Dienstsiegel versehen sein. Zum Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt genügt die in 
dem Antrag aufzunehmende Erklärung, daß das Grundstück dem neuen Träger der Stra-
ßenbaulast gehört. (2) Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grundbuch nach 
§ 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz über die Kosten in Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung) nicht erhoben. 
(3) Die Kosten für eine Vermessung oder Abmarkung des übergegangenen Grundstücks 
oder Grundstücksteils hat der neue Träger der Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten. 
 
§ 13 Eigentumserwerb 
(1) Der Träger der Straßenbaulast soll das Eigentum an den der Straße dienenden 
Grundstücken erwerben. 
(2) Stehen die für die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke nicht im Eigentum des 
Trägers der Straßenbaulast, so hat dieser auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur 
Nutzung dinglich Berechtigten die für die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke 
oder dingliche Rechte daran zu erwerben. Kommt innerhalb der Frist von vier Jahren nach 
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Antragstellung zwischen dem Eigentümer oder einem sonst zur Nutzung dinglich Berechtig-
ten und dem Träger der Straßenbaulast eine Einigung über den Erwerb der Grundstücke 
oder der dinglichen Rechte nicht zustande, so kann der Eigentümer oder der sonst zur Nut-
zung dinglich Berechtigte die Durchführung des Enteignungsverfahrens verlangen. 3Im übri-
gen gelten die allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Straßenbaulast eine Dienstbarkeit 
oder ein sonstiges dingliches Recht eingeräumt ist, das den Bestand der Straße sichert. 
(4) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke stehen dem 
Träger der Straßenbaulast die Rechte und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in 
dem Umfang zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert. 
 
3. Abschnitt 
Benutzung der öffentlichen Straßen 
 
§ 14 Gemeingebrauch 
(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im Rahmen der Widmung und der 
verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet (Gemeingebrauch). Auf die Aufrechterhaltung des 
Gemeingebrauchs besteht kein Rechtsanspruch. 
(2) Der Gemeingebrauch ist unentgeltlich. Ausnahmen bedürfen einer gesetzlichen Rege-
lung. 
 
§ 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs 
Der Gemeingebrauch kann durch die Straßenbaubehörden vorübergehend beschränkt wer-
den, wenn dies wegen des baulichen Zustandes der Straße notwendig ist. Die Beschränkun-
gen sind von der Straßenbaubehörde durch Verkehrszeichen und -einrichtungen kenntlich zu 
machen. Die Straßenverkehrsbehörde ist über wesentliche Beschränkungen zu unterrichten. 
 
§ 16 Vergütung von Mehrkosten 
(1) Wenn eine Straße wegen der Art des Gemeingebrauchs durch einen anderen aufwendi-
ger hergestellt oder ausgebaut werden muß, als es dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
entspricht, hat der andere dem Träger der Straßenbaulast die Mehrkosten für den Bau und 
die Unterhaltung zu vergüten. Das gilt nicht für Haltestellenbuchten für den Linien verkehr. 
Der Träger der Straßenbaulast kann angemessene Vorschüsse oder Sicherheiten verlangen. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Straße aus anderen Gründen auf Veranlassung 
eines anderen aufwendiger hergestellt oder ausgebaut wird oder wenn Anlagen errichtet 
oder umgestaltet werden müssen, ohne daß der Träger der Straßenbaulast in Erfüllung sei-
ner Aufgaben dazu verpflichtet ist. 
 
§ 17 Verunreinigung und Beschädigung 
(1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne 
Aufforderung unverzüglich zu beseitigen; andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast - in 
Ortsdurchfahrten die Gemeinde - die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseiti-
gen. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
(2) Wer eine Straße oder einzelne Bestandteile beschädigt oder zerstört, kann zur Übernah-
me der entstehenden Kosten verpflichtet werden. Polizeirechtliche Maßnahmen bleiben da-
von unberührt. 
(3) Absatz 2 gilt auch für Bundesfernstraßen. 
 
§ 18 Sondernutzung 
(1) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung. Sie be-
darf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. 
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zu-
stimmung der Straßenbaubehörde erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte 
Sondernutzungen in den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaubnispflicht 
befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, 
bedarf die Satzung der Zustimmung der höheren Straßenbaubehörde. 
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(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, 
hat sie eine widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies 
aus Gründen des Straßenbaues oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 
(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast keinen Ersatzanspruch 
bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 
(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten, und zu unterhalten, daß sie den 
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik ge-
nügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der Er-
laubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zuständigen Behörde die Anlagen auf 
seine Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast 
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemes-
sene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen. 
(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach Absatz 1 erteilte Erlaubnis 
bestehen. 
(6) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewil-
ligungen werden durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt. 
 
§ 19 Besondere Veranstaltungen und gewerbliche Nutzung 
Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine übermäßige 
Straßennutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so bedarf es keiner Erlaub-
nis nach § 18. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die 
Sondernutzungserlaubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser geforderten Bedin-
gungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis 
oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen. 
 
§ 20 Unerlaubte Benutzung einer Straße 
(1) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder werden Gegenstände, 
insbesondere Autowracks verbotswidrig abgestellt oder kommt ein Erlaubnisnehmer seinen 
Verpflichtungen nicht nach, so kann die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde 
die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Aufla-
gen anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich oder nicht erfolgversprechend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten 
des Pflichtigen beseitigen oder beseitigen lassen. 
(2) Die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde kann die von der Straße entfern-
ten Gegenstände bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehalten. 
(3) Ist der Eigentümer oder Halter der von der Straße entfernten Gegenstände innerhalb an-
gemessener Frist nicht zu ermitteln oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von 
zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die Gegenstände innerhalb 
einer ihm schriftlich gestellten angemessenen Frist nicht ab, so können die Gegenstände von 
der Straßenbaubehörde verwertet werden. In der Aufforderung zur Zahlung oder Abholung 
ist darauf hinzuweisen. Im übrigen sind die §§ 29 Abs. 2, 28 Abs. 2 und 4 des Polizeigeset-
zes des Freistaates Sachsen entsprechend anzuwenden. 
(4) Absätze 2 und 3 gelten für Bundesfernstraßen entsprechend. 
(5) Zu Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 4 sind auch die Landratsämter und die 
Kreisfreien Städte als untere Verwaltungsbehörden befugt. 
 
§ 21 Gebühren für Sondernutzungen 
(1) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Sie stehen in 
Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Bei der 
Bemessung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den 
Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu berück-
sichtigen. 
(2) Das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem 
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Staatsministerium der Finanzen durch Gebührenordnung die Erhebung von Sondernut-
zungsgebühren, soweit sie dem Freistaat Sachsen als Träger der Straßenbaulast zustehen, 
zu regeln. Die Landkreise und Gemeinden können die Gebühren durch Satzung regeln, so-
weit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. 
 
§ 22 Zufahrten und Zugänge 
(1) Zufahrten und Zugänge zu Staats- und Kreisstraßen außerhalb der zur Erschließung 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sowie zu Gemeindeverbindungsstraßen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage gelten als Sondernutzung im Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt 
oder geändert werden. Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt gegenüber dem bis-
herigen Zustand einem erheblich größeren oder einem andersartigen Verkehr dienen soll. 
(2) Eine Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 bedarf es nicht für die Anlage neuer oder die Änderung 
bestehender Zufahrten und Zugänge 
1. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen Änderung baulicher Anlagen, 
wenn die Straßenbaubehörde nach § 24 Abs. 2 zugestimmt oder nach § 24 Abs. 9 eine Aus-
nahme zugelassen hat, 
2. in einem Flurbereinigungsverfahren oder einem ähnlichen Verfahren, wenn die Straßen-
baubehörde zugestimmt hat. 
(3) Für die Unterhaltung der Zufahrten und Zugänge, die keiner Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 
bedürfen, gelten § 18 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie § 20 entsprechend. 
(4) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge durch die Änderung oder die Einziehung von 
Straßen unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheblich erschwert, so hat der Träger der 
Straßenbaulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit dies nicht zumutbar 
ist, eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Ent-
schädigung nicht zustande, so gilt § 43 Abs. 4 und 5. Mehrere Anliegergrundstücke können 
durch eine gemeinsame Zufahrt angeschlossen werden, deren Unterhaltung nach Absatz 3 
den Anliegern gemeinsam obliegt. Die Verpflichtung nach Satz 1 entsteht nicht, wenn die 
Grundstücke eine anderweitige ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz 
besitzen oder wenn die Zufahrten auf einer widerruflichen Erlaubnis beruhen. 
(5) Werden für längere Zeit Zufahrten oder Zugänge durch Straßenarbeiten unterbrochen 
oder wird ihre Benutzung erheblich erschwert, ohne daß von Behelfsmaßnahmen eine we-
sentliche Entlastung ausgeht, und wird dadurch die wirtschaftliche Existenz eines anliegen-
den Betriebes gefährdet, so kann dessen Inhaber eine Entschädigung in der Höhe des Be-
trages beanspruchen, der erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebes bei Anspan-
nung der eigenen Kräfte und unter Berücksichtigung der gegebenen Anpassungsmöglichkei-
ten zu sichern. Der Anspruch richtet sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten im 
Straßenbereich erfolgen. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
(6) Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erfordert, kann die Straßenbau-
behörde nach Anhörung der Betroffenen anordnen, daß Zufahrten oder Zugänge geändert 
oder verlegt oder, wenn das Grundstück eine anderweitige ausreichende Verbindung zu dem 
öffentlichen Wegenetz besitzt, geschlossen werden. Absatz 4 gilt entsprechend. Die Befug-
nis zum Widerruf einer Erlaubnis für Zufahrten nach § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. 
(7) Wird durch den Bau oder die Änderung einer Straße der Zutritt von Licht oder Luft zu ei-
nem Grundstück auf Dauer entzogen oder erheblich beeinträchtigt, so hat der Träger der 
Straßenbaulast für dadurch entstehende Vermögensnachteile eine angemessene einmalige 
Entschädigung in Geld zu gewähren. 
(8) Hat der Entschädigungsberechtigte die Entstehung eines Vermögensnachteiles mitverur-
sacht, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches1 entsprechend. 
(9) Den Eigentümern oder Besitzern von Grundstücken, die an einer Straße liegen (Straßen-
anlieger), steht kein Anspruch darauf zu, daß die Straße nicht geändert oder eingezogen 
wird. 
 
§ 23 Sonstige Benutzung 
(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straßen richtet sich nach bürgerlichem 
Recht, wenn die Benutzung den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorüber-
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gehende Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung au-
ßer Betracht bleibt. 
(2) In Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast nicht bei der Gemeinde liegt, hat der Träger 
der Straßenbaulast auf Antrag der Gemeinde die Verlegung von Leitungen, die für Zwecke 
der öffentlichen Ver- und Entsorgung der Gemeinde erforderlich sind, unentgeltlich zu gestat-
ten, wenn die Verlegung in die in seiner Baulast befindlichen Straßenteile notwendig ist. 
(3) Im übrigen dürfen in Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast nicht bei der Gemeinde 
liegt, Versorgungsleitungen sowie Leitungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustimmung 
der Gemeinde verlegt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es das Wohl der Allge-
meinheit erfordert. Will die Gemeinde die Zustimmung versagen, so bedarf es hierzu der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn es sich 
um Leitungen eines Versorgungsunternehmens handelt, das das Recht hat, die Gemeinde-
straßen zur Versorgung des Gemeindegebietes zu benutzen. 
(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht, gilt § 18 Abs. 4 entsprechend. 
(5) Erfolgt eine Straßenentwässerung über eine nicht straßeneigene, vom Träger der Ab-
wasserentsorgung eingerichtete Abwasseranlage, so beteiligt sich der Träger der Straßen-
baulast an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung dieser Anlage in dem Umfang, wie 
es der Bau einer eigenen Straßenentwässerungsanlage erfordern würde. Dem Träger der 
Abwasserentsorgung obliegt die schadlose Abführung des Straßenoberflächen Wassers. Für 
die Inanspruchnahme der Entwässerungsanlage ist darüber hinaus kein Entgelt zu erheben. 
 
4. Abschnitt 
Anbau an Öffentlichen Straßen und Veränderungssperre 
 
§ 24 Bauliche Anlagen an Straßen 
(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten dürfen längs der Staatsstraßen oder Kreisstraßen 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten an Staatsstraßen oder Kreisstraßen unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend 
für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. Weitergehende bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige 
Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 
1. bauliche Anlagen längs der Staatsstraßen oder Kreisstraßen außerhalb der zur Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfer-
nung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn errichtet, erheb-
lich geändert oder anders genutzt werden sollen, 
2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten von Staatsstraßen oder Kreisstraßen 
über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder an-
ders genutzt werden sollen. 
Die Zustimmungspflicht nach Satz 1 gilt entsprechend für bauliche Anlagen, die nach der 
Bauordnung zustimmungsbedürftig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vor-
schriften bleiben unberührt. 
(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 darf nur versagt oder mit Bedingungen oder Auflagen 
erteilt werden, soweit dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbau-
absichten oder der Straßenbaugestaltung nötig ist. 
(4) Die Belange nach Absatz 3 sind auch bei der Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb 
der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten 
von Staatsstraßen und Kreisstraßen zu beachten. 
(5) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 vom Beginn der 
Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den 
Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes). Die Baugenehmigungsbehörden sollen von einer ihnen ge-
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setzlich zustehenden Möglichkeit, eine Baugenehmigung schon zu einem früheren Zeitpunkt 
zu verweigern, Gebrauch machen. 
(6) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne des Absatzes 2 keiner Baugenehmigung, 
baurechtlichen Zustimmung oder Genehmigung nach anderen Vorschriften, so tritt an die 
Stelle der Zustimmung nach Absatz 2 die Genehmigung der Straßenbaubehörde. 
(7) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten den Hochbauten des Absatzes 1 und 
den baulichen Anlagen des Absatzes 2 gleich. An Brücken über Staatsstraßen oder Kreis-
straßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurchfahrten dürfen Anlagen der Außenwerbung 
nicht angebracht werden. Weiter gehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften blei-
ben unberührt. 
(8) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes im Sinne des Baugesetzbuches entspricht, der mindestens die Begren-
zung der Verkehrsflächen sowie die an diesen gelegenen überbaubaren Grundstücksflächen 
enthält und unter Mitwirkung der Straßenbaubehörde zustande gekommen ist. 
(9) Von den Verboten der Absätze 1, 5 und 7 können im Einzelfall Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn ihre Durchführung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen 
und Auflagen versehen werden. Die Entscheidung wird im Baugenehmigungsverfahren 
durch die untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde oder, 
wenn kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird, in einem eigenen Verfahren durch 
die Straßenbaubehörde getroffen. 
(10) Wird infolge der Anwendung der Absätze 1,2,5 und 6 die bauliche Nutzung eines 
Grundstücks, auf deren Zulassung bisher ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder teilweise 
aufgehoben, so kann der Eigentümer insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nutzung des Grundstücks in dem bisher 
zulässigen Umfang für ihn an Wert verlieren oder eine wesentliche Wertminderung des 
Grundstücks eintritt. Zur Entschädigung ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet. 
(11) Im Falle des Absatzes 5 entstehe der Anspruch nach Absatz 10 erst, wenn der Plan 
unanfechtbar geworden oder mit der Ausführung begonnen worden ist, spätestens jedoch 
nach Ablauf von vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 in Kraft 
getreten sind. 
(12) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß für bestimmte Gemeindever-
bindungsstraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage die Absätze 1 bis 3, 5 bis 7 und 9 
bis 11 insgesamt entsprechend anzuwenden sind, wobei die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Abstände geringer festgesetzt werden können. 
 
§ 25 Freihalten der Sicht bei Kreuzungen und Einmündungen 
(1) Bauliche Anlagen dürfen nicht errichtet oder geändert werden, wenn dadurch 
1. bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen oder bei Straßeneinmündungen, 
2. bei höhengleichen Kreuzungen von Straßen mit dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Schienenbahnen die Sicht behindert und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. 
(2) § 24 Abs. 10 und 11 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß bei Kreuzungen von Stra-
ßen verschiedener Straßenklassen die Entschädigung vom Träger der Straßenbaulast für 
die höher klassifizierte Straße zu leisten ist. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 ist der Träger der 
Straßenbaulast unbeschadet seiner Ausgleichsansprüche nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz zur Entschädigung verpflichtet. 
 
5. Abschnitt 
Schutz der öffentlichen Straßen 
 
§ 26 Schutzwaldungen 
(1) Waldungen und Gehölze längs der Straßen können auf Antrag der Straßenbaubehörde 
zu Schutzwaldungen erklärt werden, soweit dies zum Schutz der Straße gegen nachteilige 
Einwirkungen der Natur oder im Interesse der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 
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(2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzungsberechtigten zu erhalten und den Schutzzwe-
cken entsprechend zu bewirtschaften. Die Überwachung obliegt der Forstbehörde im Be-
nehmen mit der Straßenbaubehörde. Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger der Stra-
ßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen, als ihm durch die 
Verpflichtung nach Satz 1 Vermögensnachteile entstehen. 
 
§ 27 Schutzmaßnahmen 
(1) Die Eigentümer und Besitzer der der Straße benachbarten Grundstücke haben die zum 
Schutz der Straße vor nachteiligen Einwirkungen der Natur wie Schneeverwehungen, Stein-
schlag, Vermurungen, Überschwemmungen notwendigen Vorkehrungen zu dulden. Die 
Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durchführung der Maßnahmen mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen, es sei denn, daß Gefahr im Verzüge ist. Der Be-
troffene ist berechtigt, die Maßnahmen im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde selbst 
durchzuführen. Der Träger der Straßenbaulast hat dem Betroffenen Aufwendungen und 
Schäden in Geld zu ersetzen, soweit diese nicht Folge von Veränderungen auf benachbarten 
Grundstücken sind, die der Betroffene zu vertreten hat. 
(2) Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen oder andere mit dem Grundstück nicht 
fest verbundene Einrichtungen dürfen nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden sie entgegen Satz 1 an-
gelegt oder unterhalten, so sind sie auf schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von 
dem nach Absatz 1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu beseitigen. Nach Ablauf 
der Frist kann die Straßenbaubehörde die Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten des Be-
troffenen beseitigen oder beseitigen lassen. 
(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Betroffene die Kosten zu tragen, die durch die Beseiti-
gung der Einrichtung oder Anpflanzung entstehen. Das gilt nicht, wenn die Einrichtung oder 
Anpflanzung schon bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhanden war oder wenn die Voraus-
setzungen für ihre Beseitigung deswegen eintreten, weil die Straße neu angelegt oder aus-
gebaut worden ist; in diesen Fällen hat der Träger der Straßenbaulast dem Betroffenen Auf-
wendungen und Schäden in Geld zu ersetzen. 
 
§ 28 Bepflanzung des Straßenkörpers 
(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers sowie ihre Pflege und Unterhaltung bleibt dem Trä-
ger der Straßenbaulast vorbehalten. Dem Natur- und Landschaftsschutz ist Rechnung zu 
tragen. Die Bepflanzung ist im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorzu-
nehmen. Die Straßenanlieger haben die erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 
(2) In Ortsdurchfahrten im Zuge von Staatsstraßen und Kreisstraßen steht die Befugnis nach 
Absatz l der Gemeinde zu, auch wenn sie nicht Träger der Straßenbaulast ist. 
 
6. Abschnitt 
Kreuzungen und Umleitungen 
 
§ 29 Kreuzungen öffentlicher Straßen 
(1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidungen öffentlicher Straßen in 
gleicher Höhe sowie Überführungen und Unterführungen. Einmündungen öffentlicher Stra-
ßen stehen den Kreuzungen gleich. Münden mehrere Straßen an einer Stelle in eine andere 
Straße ein, so gelten diese Einmündungen als Kreuzung aller beteiligten Straßen. 
(2) Über den Bau neuer sowie über die Änderung bestehender Kreuzungen wird vorbehalt-
lich des § 39 Abs. 2 und 3 durch Planfeststellung entschieden. Diese soll zugleich die Auftei-
lung der Kosten regeln, soweit die beteiligten Baulastträger keine Vereinbarung hierüber ge-
schlossen haben. 
(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu behandeln. 
 
§ 30 Kostentragung bei Kreuzungen öffentlicher Straßen 
(1) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Straßen hat der Träger der 
Straßenbaulast der neu hinzukommenden Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu 
ihnen gehören auch die Kosten der Änderungen, die durch die neue Kreuzung an den ande-
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ren öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der übersehbaren Verkehrsentwicklung not-
wendig sind. Die Änderung einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu behan-
deln, wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffenheit seiner Fahrbahn nicht geeignet 
und nicht dazu bestimmt war, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu ei-
ner diesem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 
(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an bestehenden Kreuzungen 
Anschlußstellen neu geschaffen, so haben die Träger der Straßenbaulast die Kosten der 
Kreuzungsanlage im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung beteiligten Stra-
ßenäste zu tragen. 
(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die dadurch entstehenden Kos-
ten 1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die Änderung verlangt oder hätte 
verlangen müssen, 
2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die die Änderung verlangen oder 
hätten verlangen müssen, und zwar im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung 
beteiligten Straßenäste nach der Änderung. 
(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt für die dadurch entstehenden Kosten 
der Änderung Absatz 2. Beträgt der durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
auf einem der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr als 20 vom Hundert des 
Verkehrs auf den anderen beteiligten Straßenästen, so haben die Träger der Straßenbaulast 
der verkehrsstärkeren Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den Anteil der Ände-
rungskosten mitzutragen, der auf den Träger der Straßenbaulast des verkehrsschwächeren 
Straßenastes entfallen würde. 
(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und Gehwege, die Trennstreifen 
und befestigten Seitenstreifen einzubeziehen. 
 
§ 31 Unterhaltung von Straßenkreuzungen 
(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der Straßenbaulast der höheren Straßen-
klasse die Kreuzungsanlage zu unterhalten. Bei Über- oder Unterführungen hat das Kreu-
zungsbauwerk der Träger der Straßenbaulast der höheren Straßenklasse, die übrigen Teile 
der Kreuzungsanlage der Träger der Straßenbaulast der Straßenklasse, zu der sie gehören, 
zu unterhalten. 
(2) *In den Fällen des § 30 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbaulast der neu hinzukommen-
den Straße dem Träger der Straßenbaulast der vorhandenen Straße die Mehrkosten für die 
Unterhaltung zu erstatten, die ihm durch die Regelung nach Absatz 1 entstehen. Die Mehr-
kosten sind auf Verlangen eines Beteiligten abzulösen. 
(3) Nach einer wesentlichen Änderung einer bestehenden Kreuzung haben die Träger der 
Straßenbaulast ihre veränderten Kosten für Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wieder-
herstellung im Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Ausgleich zu tragen. 
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit etwas anderes vereinbart wird. 
(5) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in dem nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine wesentliche Änderung an der Kreuzung durchgeführt wird. 
 
§ 32 Kreuzungen mit Gewässern 
(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu Kreuzungen mit Ge-
wässern (Brücken oder Unterführungen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert 
werden, so hat der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehen Kosten zu tragen. Die 
Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, daß Berücksichtigung der übersehbaren Entwick-
lung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der Wasserabfluß nicht nachteilig beeinflußt 
wird. 
(2) Werden Gewässer ausgebaut (§31 des Wasserhaushaltsgesetzes) und werden dazu 
Kreuzungen mit Straßen hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert, so hat der Trä-
ger des Ausbauvorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue 
Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt wird, so ist die übersehbare Verkehrs-
entwicklung auf der Straße zu berücksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung einer 
Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umgestaltet wird, so sind die gegen-
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wärtigen Verkehrsbedürfnisse zu berücksichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast 
weitergehende Änderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 
(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewässer hergestellt oder aus 
anderen als straßenbaulichen Gründen wesentlich umgestaltet, so daß eine neue Kreuzung 
entsteht, so haben der Träger der Straßenbaulast und der Träger des Gewässerausbaues 
die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 
(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut und wird infolgedessen 
eine bestehende Kreuzungsanlage geändert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der 
Träger des Gewässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehen-
den Kosten für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten bei ge-
trennter Durchführung der Maßnahme zueinander stehen würden. Gleichzeitigkeit im Sinne 
des Satzes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne vorhanden sind, die eine gleichzeitige Baudurch-
führung ermöglichen.  
(5) Kommt über eine Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kostenregelung eine Einigung nicht 
zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu entscheiden. 
 
§ 33 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 
(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlage von Straßen und Gewässern auf 
seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts anderes vereinbart oder durch Planfeststellung 
bestimmt wird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast erstreckt sich nicht 
auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Absetzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung 
der Durchfahrt unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiffahrt sowie auf Schifffahrts-
zeichen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast herzustellen 
waren, hat dieser dem Unterhaltspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Kosten des 
Betriebes dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulösen . 
(2) Wird im Falle des § 32 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, hat der Träger des 
Ausbauvorhabens die Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanla-
ge zu erstatten oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten für den Fortfall vorhandener 
Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Tra-
gung der Kosten aufgrund eines bestehenden Rechts anders geregelt ist. 
 
§ 34 Ermächtigung zu Rechtsverordnungen 
Die oberste Straßenbaubehörde kann Rechtsverordnungen erlassen, durch die näher be-
stimmt wird 
1. der Umfang der Kosten nach §§ 30 und 32; 
2. welche Straßenanlagen zur Kreuzungsanlage und welche Teile einer Kreuzung nach § 31 
Abs. 1 und 2 zu der einen oder der anderen Straße gehören; 
3. welche Anlagen einer Straße oder eines Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 33 ge-
hören; 
4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach § 31 Abs. 2 und nach § 33 
Abs. 1 und 2. 
 
§ 35 Umleitungen 
(1) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs auf einer Straße gemäß § 15 
sind die Träger der Straßenbaulast anderer öffentlicher Straßen einschließlich der 
Bundesfernstraßen verpflichtet, den Umleitungsverkehr auf ihren Straßen zu dulden. 
(2) Vor der Beschränkung sind der Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke, die 
Straßenverkehrsbehörden und die Gemeinden, deren Gebiet die Straße berührt, zu unter-
richten. 
(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke ist festzu-
stellen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke für die Aufnahme 
des zusätzlichen Verkehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür nötigen Mehraufwendun-
gen sind dem Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke zu erstatten. Das gilt 
auch für die Aufwendungen, die der Träger der Straßenbaulast für die Umleitungsstrecke zur 
Beseitigung wesentlicher durch die Umleitung verursachter Schäden machen muß. 
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(4) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege geleitet werden, die dem öf-
fentlichen Verkehr dienen, so ist der Eigentümer zur Duldung der Umleitung auf schriftliche 
Anforderung durch die Straßenbaubehörde verpflichtet. Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. Der Träger der Straßenbaulast der umgeleiteten Strecke hat auf Antrag des Eigen-
tümers die Umleitungsstrecke in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen, während der 
Umleitung zu unterhalten und nach Aufhebung der Umleitung den früheren Zustand wieder 
herzustellen.  
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Staats- oder Kreisstraßen vorüber-
gehend über andere dem öffentlichen Verkehr dienende Straßen oder Wege an das Stra-
ßennetz angeschlossen werden müssen. 
 
7. Abschnitt 
Planungen, Planfeststellung und Enteignung 
 
§ 36 Planungen 
(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche Änderung bestehender Stra-
ßen von überörtlicher Bedeutung betreffen, sind die Grundsätze der Raumordnung und der 
Landesplanung zu berücksichtigen und die Ziele der Raumordnung und der Landesplanung 
zu beachten. 
(2) Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die Änderung bestehender oder den 
Bau neuer Staats- und Kreisstraßen zur Folge haben können, hat die planende Behörde das 
Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde unbeschadet weitergehender gesetzlicher Vor-
schriften rechtzeitig herzustellen. 
 
§ 37 Planungsgebiet 
(1) Um die Planung der Staatsstraßen und Kreisstraßen zu sichern, kann die Planfest-
stellungsbehörde durch Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens zwei Jahren Pla-
nungsgebiete festlegen. Die Gemeinden und Landkreise, deren Bereich durch die festzule-
genden Planungsgebiete betroffen wird, sind vorher zu hören. Die Frist kann, wenn besonde-
re Umstände es erfordern, durch Rechtsverordnung auf höchstens vier Jahre verlängert 
werden. Die Festlegung tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfah-
ren oder zu dem Zeitpunkt außer Kraft, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, 
den Plan einzusehen. Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist des § 40 Abs. 2 anzurechnen. 
(2) Vom Tage des Inkrafttretens der Rechtsverordnung an dürfen auf den vom Plan betroffe-
nen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wert-
steigernde oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht 
vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden hiervon nicht berührt. 
(3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in Gemeinden, deren Bereich betroffen 
wird, hinzuweisen. Planungsgebiete sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in 
den Gemeinden während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszulegen sind. 
(4) Die Planfeststellungsbehörde kann Ausnahmen von der Veränderungssperre zulassen, 
wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
§ 38 Vorarbeiten 
(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der Planung not-
wendige Vermessungen, Boden- und Grundwässeruntersuchungen einschließlich der vorü-
bergehenden Anbringung von Markierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Stra-
ßenbaubehörde oder von ihr Beauftragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung 
des Wohnungsinhabers betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Ge-
schäftsräume während der jeweiligen Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. 
(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten mindestens zwei Wochen vorher durch die Straßenbaubehörde bekanntzuge-
ben. Sind Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Person nicht bekannt oder ist 
deren Aufenthalt unbekannt und lassen sie sich in angemessener Frist nicht ermitteln, kann 
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die Benachrichtigung durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in deren Be-
reich die Vorarbeiten durchzuführen sind, erfolgen. 
(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Geld-
entschädigung nicht zustande, so setzt die Enteignungsbehörde auf Antrag der Straßenbau-
behörde oder des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung sind die Betei-
ligten zu hören. 
 
§ 39 Planfeststellung 
(1) Staatsstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt 
ist. Für Kreisstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen von besonderer Bedeutung soll ein 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Für das Planfeststellungsverfahren gelten 
die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. Bei der Planfeststellung ist die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange sind abzuwägen. 
(2) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt werden, 
wenn Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffenen 
sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts einverstanden 
erklärt haben und mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche berührt 
werden, das Benehmen hergestellt worden ist. Bedarf die Genehmigung des Einvernehmens 
einer anderen Behörde, so ist über das Einvernehmen innerhalb von einem Monat nach Ü-
bermittlung des Bescheidentwurfs zu entscheiden. Die Plangenehmigung wird von der Plan-
feststellungsbehörde erteilt. Sie hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung nach § 75 Abs. 
1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
(3) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwesentlicher Bedeutung. 
Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 
1. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom Plan Betroffenen entsprechen-
de Vereinbarungen getroffen worden sind und 
2. öffentliche Belange nicht berührt werden oder die erforderlichen behördlichen Entschei-
dungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Straßenbaubehörde. 
(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches ersetzen die Planfeststellung nach Ab-
satz 1. Wird eine Ergänzung notwendig oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes 
abgewichen werden, so ist die Planfeststellung oder Plangenehmigung insoweit durchzufüh-
ren. In diesen Fällen gelten die §§ 40, 43 Abs. 1,2, 4 und 5 sowie § 44 des Baugesetzbu-
ches. 
(4a) Bei der Änderung einer Staatsstraße, der Änderung einer Kreisstraße oder Gemeinde-
verbindungsstraße von besonderer Bedeutung kann von einer förmlichen Erörterung im Sin-
ne von § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und von § 9 Abs. 1 Satz 2 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen werden. Vor dem Abschluß des 
Planfeststellungsverfahrens ist den Einwendern Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4b) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt die Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats, 
nachdem der Träger des Vorhabens den Plan bei ihr eingereicht hat, die Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 
sowie die Auslegung des Plans in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussicht-
lich auswirkt.  
(4c) Die Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, haben ihre 
Stellungnahmen innerhalb einer von der Anhörungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben, 
die drei Monate nicht übersteigen darf. Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von drei 
Wochen nach Zugang aus. Sie machen die Auslegung vorher ortsüblich bekannt. 
(5) Einwendungen gegen den Plan sind nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen. 
Hierauf ist in der Bekanntmachung der Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. 
(6) Nach dem Erörterungstermin eingehende Stellungnahmen der Behörden müssen bei der 
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Feststellung des Planes nicht berücksichtigt werden; dies gilt nicht, wenn später von einer 
Behörde vorgebrachte öffentliche Belange der Planfeststellungsbehörde auch ohne ihr Vor-
bringen bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 
(7) Anhörungsbehörde und Planfeststellungsbehörde ist das Regierungspräsidium. Dies gilt 
auch für die Bundesfernstraßen. 
(8) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens und denjenigen, über de-
ren Einwendungen entschieden worden ist, mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen; die 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Bekanntgabe von Planfeststel-
lungsbeschlüssen bleiben im übrigen unberührt. 
(9) Erhebliche Mängel bei der Abwägung oder eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften führen nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung, wenn sie nicht durch Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfah-
ren behoben werden können; §§ 45 oder 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben 
unberührt. 
(10) Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher auf Antrag des 
Trägers der Straßenbaulast von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre ver-
längert. Vor der Entscheidung ist eine auf den Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die 
Planfeststellung vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen. Für die Zustellung und Ausle-
gung sowie die Anfechtung der Entscheidung über die Verlängerung sind die Bestimmungen 
über den Planfeststellungsbeschluß entsprechend anzuwenden. 
 
§ 40 Veränderungssperre 
(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeit-
punkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 
Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes), dürfen auf den vom Plan betroffenen 
Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertstei-
gernde oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht vor-
genommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen wor-
den sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den hiervon nicht berührt. In den Fällen des Satzes 1 steht dem Träger der Straßenbaulast 
an den betroffenen Flächen ein Vorkaufsrecht zu. 
(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können die Eigentümer für die 
dadurch entstandenen Vermögensnachteile vom Träger der Straßenbaulast eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom Plan be-
troffenen Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre wirt-
schaftlich nicht zuzumuten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen zulässi-
gen Art zu nutzen. Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, so können die 
Eigentümer die Durchführung des Enteignungsverfahrens verlangen. Im übrigen gelten die 
allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. 
(3) § 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
§ 41 Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 
Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses aufgegeben, so stellt die 
Planfeststellungsbehörde das Verfahren durch Beschluß ein. Der Beschluß ist in den Ge-
meinden, in denen die Pläne ausgelegen haben, ortsüblich bekanntzumachen. Damit enden 
die Veränderungssperre nach § 40 und die Anbaubeschränkungen nach § 24 Abs. 5. 
 
§ 41a Vorzeitige Besitzeinweisung 
(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der Eigentümer oder 
Besitzer, den Besitz eines für die Straßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks durch 
Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die 
Enteignungsbehörde den Träger der Straßenbaulast auf Antrag nach Feststellung des Pla-
nes oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Weiterer Vorausset-
zungen bedarf es nicht. 
(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach Eingang des Antrages auf 
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Besitzeinweisung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbau-
behörde und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzein-
weisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffe-
nen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag möglichst vor der mündlichen 
Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem daraufhinzuwei-
sen, daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im 
Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann. 
(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde 
diesen bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder 
durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Nie-
derschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 
(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller und den Betroffenen spä-
testens zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung 
wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt 
ist auf höchstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitz-
einweisung an den unmittelbaren Besitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird 
dem Besitzer der Besitz entzogen. Der Träger der Straßenbaulast darf auf dem Grundstück 
das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben ausführen und die dafür er-
forderlichen Maßnahmen treffen. 
(5) Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entste-
henden Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch 
die Verzinsung der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des Eigen-
tums oder eines anderen Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung 
sind von der Enteignungsbehörde in einem Beschluß festzusetzen. 
(6) Wird der festgestellte oder genehmigte Plan aufgehoben, so ist auch die vorzeitige Be-
sitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der  
Träger der Straßenbaulast hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
§ 42a Vertreter des Eigentümers 
Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück ungeklärt, so hat die Rechtsaufsichts-
behörde der Gemeinde, in der das Grundstück liegt, in den Fällen, in denen ein Plangeneh-
migungsverfahren oder Vorarbeiten durchgeführt werden sollen, auf Antrag der Planfeststel-
lungsbehörde und in den Fällen, in denen eine vorzeitige Besitzeinweisung angeordnet wer-
den soll, auf Antrag der Enteignungsbehörde innerhalb von zwei Wochen nach Antragstel-
lung einen Vertreter des Eigentümers zu bestellen. § 16 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung. 
 
§ 43 Enteignung 
(1) Die Träger der Straßenbaulast für Staatsstraßen und Kreisstraßen sowie für Gemeinde-
verbindungsstraßen haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteig-
nung ist zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach den Vorschriften des § 39 festge-
stellten oder genehmigten Planes notwendig ist. Einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit 
der Enteignung bedarf es nicht. 
(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen 
und für die Enteignungsbehörde bindend. 
(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Übertragung oder Beschränkung des Eigentums oder 
eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt hat, jedoch keine Einigung über die 
Entschädigung erzielt wurde, kann das Entschädigungsverfahren durch die Enteignungsbe-
hörde auf Antrag eines Beteiligten unmittelbar durchgeführt werden. 
(4) Soweit der Träger der Straßenbaulast nach den §§ 22, 24, 26, 58, aufgrund eines 
Planfeststellungsbeschlusses oder einer Plangenehmigung nach § 39 verpflichtet ist, eine 
Entschädigung in Geld zu leisten und über die Höhe der Entschädigung keine Einigung zwi-
schen dem Betroffenen und dem Träger der Straßenbaulast zustande kommt, entscheidet 
auf Antrag eines der Beteiligten die Enteignungsbehörde. Für das Verfahren gelten die ent-
eignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung von Entschädigungen entsprechend. 
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(5) Im übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen über die Enteignung. 
 
Zweiter Teil 
Straßenbaulastträger, Aufsicht und Zuständigkeit 
 
§ 44 Träger der Straßenbaulast 
(1) Der Freistaat Sachsen ist Träger der Straßenbaulast für die Staatsstraßen. Die Landkrei-
se und die Kreisfreien Städte sind Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen. Die Ge-
meinden sind Baulastträger der Gemeindestraßen und der öffentlichen Feld- und Waldwege. 
Der Träger der Straßenbaulast für die anderen sonstigen öffentlichen Straßen wird in der 
Widmungsverfügung bestimmt. 
(2) Die Gemeinden mit mehr als 30000 Einwohnern sind Träger der Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten im Zuge von Staatsstraßen und Kreisstraßen. Maßgebend ist die bei der 
letzten aktuellen Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl. Das Ergebnis einer Volkszählung 
wird mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr verbindlich, in dem die Volkszäh-
lung stattgefunden hat. 
(3) Werden Gemeindegrenzen geändert oder neue Gemeinden gebildet, so ist die bei der 
Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl des neuen Gemeindegebietes maßgebend. In die-
sen Fällen wechselt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten, wenn sie bisher dem Frei-
staat oder einem Landkreis oblag, spätestens mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach 
dem Jahr der Gebietsänderung, sonst mit der Gebietsänderung. 
(4) Eine Gemeinde mit mehr als 10000, aber weniger als 30000 Einwohnern kann Träger der 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten werden, wenn sie es mit Zustimmung der 
Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber dem Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit erklärt. 
Die Rechtsaufsichtsbehörde darf ihre Zustimmung nur versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Übernahme der Straßenbaulast ausschließen. 
(5) Soweit dem Freistaat Sachsen oder den Landkreisen die Straßenbaulast für die Orts-
durchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf Gehwege und Parkplätze; insoweit ist die 
Gemeinde Träger der Straßenbaulast. Dies gilt auch in den Fällen des § 5 Abs. 4 dieses Ge-
setzes sowie in den Fällen des § 5 Abs. 3a des Bundesfernstraßengesetzes. 
 
§ 45 Straßenbaulast Dritter 
(1) § 44 gilt nicht, soweit die Straßenbaulast aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften oder 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder übertragen wird. 
(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur Erfüllung der Aufgaben aus der Straßen-
baulast lassen die Straßenbaulast als solche unberührt. 
 
§ 46 Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 
Obliegt nach § 45 die Straßenbaulast für die im Zuge einer Straße gelegenen Straßenteile, 
z.B. Brücken und Durchlässe, einem Dritten, so ist der nach § 44 an sich zuständige Träger 
der Straßenbaulast im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung berechtigt, nach vorheriger Ankündigung auf Kosten des Dritten alle Maßnahmen 
zu ergreifen, die im Interesse der Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. In drin-
genden Ausnahmefällen kann die vorherige Ankündigung unterbleiben. 
 
§ 47 Straßenbaubehörden 
(1) Oberste Straßenbaubehörde ist das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
(2) Höhere Straßenbaubehörden sind die Regierungspräsidien. 
(3) Untere Straßenbaubehörden sind 
1. für die Staatsstraßen 
a) die Straßenbauämter, soweit dem Freistaat Sachsen die Straßenbaulast obliegt, 
b) die Gemeinden, soweit den Gemeinden die Straßenbaulast obliegt; 
2. für die Kreisstraßen 
a) die Landkreise und Kreisfreien Städte, soweit ihnen die Straßenbaulast obliegt, wobei die 
Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne von § 48 erfolgt, 
b) die Gemeinden, soweit ihnen die Straßenbaulast obliegt; 
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3. für die Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen die Gemeinden. 
 
§ 48 Verwaltung der Kreisstraßen 
(1) Soweit die Straßenbaulast für die Kreisstraßen den Landkreisen obliegt, bestimmen sie 
über die Straßenplanung sowie über die Bereitstellung und Bewirtschaftung der für den Bau 
und die Unterhaltung der Kreisstraßen erforderlichen Mittel. Die Landkreise können Bauent-
würfe für Kreisstraßen durch private Ingenieure erstellen lassen. Die technische Verwaltung 
der Kreisstraßen wird von den örtlich zuständigen Straßenbauämtern ausgeübt. 
(2) Die Kosten für die Verwaltung nach Absatz 1 Satz 3 trägt der Freistaat Sachsen. Die 
Kostentragung für das zur Unterhaltung dieser Straßen erforderliche Personal wird durch 
Rechtsverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium des Innern geregelt. 
(3) Das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung den Umfang der Verwaltung 
nach Absatz 1 Satz 3 näher zu bestimmen; es kann dabei Vorschriften über das Zusam-
menwirken der für die Verwaltung zuständigen Behörde mit der sonst zuständigen Straßen-
baubehörde erlassen. Die für die Verwaltung zuständige Behörde nimmt in dem durch die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 bestimmten Umfang die Aufgaben der Straßenbaubehörde 
wahr. 
(4) Ein Landkreis kann die technische Verwaltung nach der Kreisgebietsreform selbst aus-
üben, wenn er dies spätestens drei Monate nach Inkrafttreten der Kreisgebietsneugliederung 
mit Zustimmung der obersten Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber dem Sächsischen Staats-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit erklärt. Die oberste Rechtsaufsichtsbehörde darf ihre 
Zustimmung nur versagen, wenn die Leistungsfähigkeit des Landkreises zur Ausübung der 
technischen Verwaltung nicht nachgewiesen ist. 
(5) Der Übergang der technischen Verwaltung gemäß Absatz 4 erfolgt nach Erklärung des 
Landkreises zu Beginn des übernächsten Rechnungsjahres und ist für zwölf Jahre bindend. 
Wird nicht spätestens bis zum 1. Dezember des achten Jahres die Rückübertragung der 
Aufgaben auf das örtlich zuständige Straßenbauamt beantragt, verlängert sich die Bindung 
um weitere zwölf Jahre. Dies gilt für die Folgezeit entsprechend. 
 
§ 49 Straßenaufsicht 
(1) Die Erfüllung der Aufgaben, die den Trägern der Straßenbaulast nach den gesetzlichen 
Vorschriften obliegen, wird durch die Straßenaufsicht überwacht. Sie ist gegenüber den 
Landkreisen, Kreisfreien Städten, Gemeinden und Zweckverbänden nur Rechtsaufsicht. 
(2) Kommt ein Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht nach, so kann die Straßen-
aufsichtsbehörde anordnen, daß er die notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimm-
ten Frist durchführt. Kommt ein Träger der Straßenbaulast der Anordnung nicht nach, so 
kann die Straßenaufsichtsbehörde die notwendigen Maßnahmen an seiner Stelle und auf 
seine Kosten selbst durchführen oder durch einen anderen durchführen lassen. 
(3) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
Höhere Straßenaufsichtsbehörden sind Regierungspräsidien, soweit sie nicht untere Stra-
ßenaufsichtsbehörde sind. Untere Straßenaufsichtsbehörden sind 
1. für Staatsstraßen und Kreisstraßen und für Gemeindestraßen Kreisfreier Städte die 
Regierungspräsidien, 
2. im übrigen die Landratsämter und die Kreisfreien Städte als untere Verwaltungsbehörden. 
 
§ 50 Behörden nach den Bundesfernstraßengesetz 
(1) Oberste Landesstraßenbaubehörde ist das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
Straßenbaubehörden sind 
1. für die Bundesautobahnen das Autobahnamt Sachsen, 
2. für die Bundesstraßen 
a) die Straßenbauämter, 
b) die Gemeinden, soweit sie Träger der Straßenbaulast sind. 
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(2) Oberste Straßenaufsichtsbehörde für die Bundesstraßen und Straßenaufsichtsbehörde 
für die Bundesautobahnen ist das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Straßenauf-
sichtsbehörde für die Bundesstraßen sind die Regierungspräsidien. 
(3) Höhere Verwaltungsbehörden sind die Regierungspräsidien. 
(4) Den Antrag nach § 6 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz1 stellt die für die neue Straßen-
klasse zuständige Straßenbaubehörde. 
(5) Das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit kann durch Rechts Verordnung die nach 
dem Bundesfernstraßengesetz in der jeweils geltenden Fassung der obersten Landesstra-
ßenbaubehörde zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise auf nachgeordnete Behörden 
übertragen. In der Rechtsverordnung können auch die weiteren nach dem Bundesfernstra-
ßengesetz für den Vollzug zuständigen Landesbehörden bestimmt werden. In der Rechts-
verordnung kann auch bestimmt werden, daß Entscheidungen nach dem Bundesfernstra-
ßengesetz in einem auf Grund sonstiger Rechtsvorschriften durchzuführenden Verfahren zu 
treffen sind. Ferner kann die entscheidende Behörde an das Einvernehmen mit einer ande-
ren Behörde gebunden werden. 
 
§ 51 Beleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst 
(1) Die Gemeinden haben alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu 
reinigen und im Rahmen des Zumutbaren zu beleuchten. 
(2) Die Gemeinden können durch Satzung die Reinigung auf solche öffentlichen Straßen 
außerhalb der geschlossenen Ortslage ausdehnen, an die bebaute Grundstücke angrenzen. 
(3) Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Verpflichtung, die Gehwege und Überwege für 
Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Soweit in 
Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 
StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5m Breite entlang 
der Grundstücksgrenze. 
(4) Die Gemeinden haben im übrigen die öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen 
Ortslage nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schnee- 
und Eisglätte zu streuen, soweit dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung erforderlich ist. 
(5) Die Gemeinden sind berechtigt, durch Satzung die Verpflichtung zur Reinigung im Sinne 
der Absätze 1 bis 3 ganz oder teilweise den Eigentümern oder Besitzern der durch öffentli-
che Straßen erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder sie zu den entsprechenden Kos-
ten heranzuziehen. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende weitergehende Verpflich-
tungen der Eigentümer oder Besitzer der anliegenden Grundstücke und Verpflichtungen Drit-
ter bleiben unberührt. 
(6) Straßen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die Bundesstraßen. 
 
Dritter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
§ 52 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 17 Abs. 1 eine von ihm verursachte Verunreinigung einer öffentlichen Straße 
nicht unverzüglich beseitigt, 
2. eine öffentliche Straße oder einzelne Bestandteile beschädigt oder zerstört (§ 17 Abs. 2), 
3. entgegen § 18 Abs. 1 eine Straße über den Gemeingebrauch hinaus ohne Erlaubnis be-
nutzt oder einer nach § 18 Abs. 2 Satz 2 erteilten vollziehbaren Auflage nicht nachkommt, 
4. entgegen § 18 Abs. 4 Anlagen nicht vorschriftsmäßig errichtet, unterhält oder nicht ändert, 
5. entgegen § 20 Abs. 1 Autowracks oder andere Gegenstände verbotswidrig abstellt, 
6. entgegen § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Zufahrten oder Zugänge ohne Er-
laubnis anlegt oder ändert, 
7. entgegen § 22 Abs. 3 in Verbindung mit § 18 Abs. 4 Zufahrten oder Zugänge nicht 
vorschriftsmäßig unterhält, 
8. einer nach § 22 Abs. 6 ergangenen vollziehbaren Anordnung nicht nachkommt, 
9. entgegen § 24 Abs. 1 oder 2 bauliche Anlagen errichtet, ändert oder anders nutzt oder 
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vollziehbaren Auflagen nicht nachkommt, unter denen die Straßenbaubehörde eine Aus-
nahme zugelassen oder eine Zustimmung erteilt hat, 
10. entgegen § 27 Abs. 1 die notwendigen Vorkehrungen nicht duldet oder entgegen § 27 
Abs. 2 Satz 1 Anpflanzungen oder Einrichtungen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, 
anlegt oder unterhält, 
11. entgegen § 38 Abs. 1 Vorarbeiten oder die vorübergehende Anbringung von Markie-
rungszeichen nicht duldet, 
12. einer aufgrund des § 51 Abs. 5 Satz 1 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, soweit die 
Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 6 bis 9 können mit einer Geldbuße bis zu 
10000DM, die übrigen mit einer Geldbuße bis zu 1000 DM geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten sind 
1. die Städte und Gemeinden bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 12, 
2. im übrigen die Landkreise und Kreisfreien Städte. 
 
§ 53 Einteilung der vorhandenen öffentlichen Straßen (Übergangsvorschrift zu § 3 und 
§ 6) 
(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Vorhandenen Straßen, Wege und Plätze, die zu 
diesem Zeitpunkt mit oder ohne eine Entscheidung nach § 4 Abs. 1 der Verordnung über die 
öffentlichen Straßen - Straßenverordnung - vom 22. August 1974 (GB1. I S. 515) ausschließ-
lich der öffent-lichen Nutzung dienten oder betrieblichöffentliche Straßen waren, sind öffentli-
che Straßen im Sinne dieses Gesetzes. 2In diesen Fällen stehen dem Träger der Straßen-
baulast, soweit er noch nicht Eigentümer der der Straße, dem Weg oder dem Platz dienen-
den Grundstücke ist, die Rechte und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem 
Umfang zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert. 
(2) Die bisherigen Bezirksstraßen werden 
- soweit sie Landstraßen I. Ordnung waren, Staatsstraßen, 
- soweit sie Landstraßen II. Ordnung waren, Kreisstraßen. 
Dies gilt auch dann, wenn Straßen, ohne im Straßenverzeichnis eingetragen zu sein, bisher 
als Landstraßen I. Ordnung oder als Landstraßen II. Ordnung verwaltet worden sind. Be-
zirksstraßen ohne Unterteilung werden Staatsstraßen. 
(3) Die bisherigen Kreisstraßen bleiben Kreisstraßen. 
(4) Die bisherigen Stadt- und Gemeindestraßen bleiben bis zur unanfechtbaren Entschei-
dung über ihre Aufnahme in das Bestandsverzeichnis Gemeindestraßen. 
(5) Die bisher betrieblich-öffentlichen Straßen werden Gemeindestraßen oder sonstige öf-
fentliche Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4. Die Einteilung erfolgt durch Eintragung im 
Bestandsverzeichnis. Bis zur unanfechtbaren Entscheidung über die Eintragung im Be-
standsverzeichnis hat die Gemeinde die Aufgaben aus der Straßenbaulast wahrzunehmen. 
(6) Die der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienenden Wege und Zu-
fahrtswege, die zu baulichen Anlagen im Außenbereich fuhren, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nichtöffentliche Wege waren, sind von der Gemeinde bis zum 31. Dezember 1993 
einem beschränkten öffentlichen Verkehr zu widmen, wenn sie nicht nur den Verkehrsbe-
dürfnissen einzelner Grundstückseigentümer dienen. 
 
§ 54 Straßen- und Bestandsverzeichnisse (Übergangsvorschrift zu § 4) 
(1) Die eingerichteten Straßen Verzeichnisse werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 4 Satz 5 weitergeführt. 
(2) Die Bestandsverzeichnisse sind von den Straßenbaubehörden innerhalb von drei Jahren 
seit Inkrafttreten dieses Gesetzes anzulegen. Sie sind nach Anlegung sechs Monate in den 
Gemeinden zur öffentlichen Einsicht auszulegen. Die Straßenbaubehörden haben den Lauf 
dieser Frist vorher öffentlich bekanntzugeben. Soweit die Beteiligten bekannt sind sie gegen 
Zustellungsnachweis zu unterrichten. Die Verwaltungsgerichte entscheiden auch über die 
bürgerlich-rechtlichen Fragen unter Ausschluß des Rechtsweges vor den ordentlichen Ge-
richten. 
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(3) Wird eine Eintragung nach Absatz 2 im Bestandsverzeichnis unanfechtbar, so gilt eine 
nach § 6 Abs. 2 erforderliche Zustimmung als erteilt und die Widmung als verfügt. 
 
§ 55 Ortsdurchfahrten (Übergangsvorschrift zu § 5) 
Beginn und Ende der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Ortsdurchfahrten sind 
innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den Vorschriften des § 5 
zu überprüfen und nötigenfalls neu festzusetzen. Bis zu einer Neufestsetzung sind die bishe-
rigen Festsetzungen weiterhin maßgebend. 
 
§ 56 Umstufung (Übergangsvorschrift zu § 7) 
Entspricht die Zuordnung von öffentlichen Straßen nach § 53 Abs. 2 nicht der tatsächlichen 
Verkehrsbedeutung, so kann die oberste Straßenbaubehörde nach Anhörung der höheren 
und unteren Straßenbaubehörden eine Umklassifizierung der Staatsstraßen und Kreisstra-
ßen bis zum 31. Dezember 1993 vornehmen. 
 
§ 57 Gesetzlicher Eigentumsübergang (Übergangsvorschrift zu § 11) 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes geht das Eigentum an den Straßen, das bisher nicht dem 
Träger der Straßenbaulast zustand, ohne Entschädigung auf den Träger der Straßenbaulast 
über, wenn dieser der Freistaat Sachsen, ein Landkreis oder eine Gemeinde ist und das Ei-
gentum bisher einer dieser Körperschaften oder einem sonstigen Staatsorgan zustand. 
 
§ 58 Sondernutzung (Übergangsvorschrift zu §§ 18ff.) 
(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Rechte und Befugnisse zur Benut-
zung einer 
 
 
(3) Die bisherigen Kreisstraßen bleiben Kreisstraßen. 
(4) Die bisherigen Stadt- und Gemeindestraßen bleiben bis zur unanfechtbaren Entschei-
dung über ihre Aufnahme in das Bestandsverzeichnis Gemeindestraßen. 
(5) Die bisher betrieblich-öffentlichen Straßen werden Gemeindestraßen oder sonstige öf-
fentliche 
Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4. Die Einteilung erfolgt durch Eintragung im Bestands-
verzeichnis. 
Bis zur unanfechtbaren Entscheidung über die Eintragung im Bestandsverzeichnis hat 
die Gemeinde die Aufgaben aus der Straßenbaulast wahrzunehmen. 
(6) Die der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrundstücken dienenden Wege und Zu-
fahrtswege, 
die zu baulichen Anlagen im Außenbereich fuhren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nichtöffentliche Wege waren, sind von der Gemeinde bis zum 31. Dezember 1993 einem 
beschränkten öffentlichen Verkehr zu widmen, wenn sie nicht nur den Verkehrsbedürfnissen 
einzelner Grundstückseigentümer dienen. 
§ 54 Straßen- und Bestandsverzeichnisse (Übergangsvorschrift zu § 4) 
(1) Die eingerichteten Straßen Verzeichnisse werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
bis 
zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 4 Satz 5 weitergeführt. 
(2) Die Bestandsverzeichnisse sind von den Straßenbaubehörden innerhalb von drei Jahren 
seit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes anzulegen. Sie sind nach Anlegung sechs Monate in den Ge-
mein-den 
zur öffentlichen Einsicht auszulegen. Die Straßenbaubehörden haben den Lauf dieser Frist 
vorher öffentlich bekanntzugeben. Soweit die Beteiligten bekannt sind sie gegen Zustel-
lungsnach-weis 
zu unterrichten. Die Verwaltungsgerichte entscheiden auch über die bürgerlich-rechtlichen 
Fragen unter Ausschluß des Rechtsweges vor den ordentlichen Gerichten. 
(3) Wird eine Eintragung nach Absatz 2 im Bestandsverzeichnis unanfechtbar, so gilt eine 
nach § 6 
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Abs. 2 erforderliche Zustimmung als erteilt und die Widmung als verfügt. 
§ 55 Ortsdurchfahrten (Übergangsvorschrift zu § 5) 
Beginn und Ende der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Ortsdurchfahrten sind 
innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den Vorschriften des § 5 
zu 
überprüfen und nötigenfalls neu festzusetzen. Bis zu einer Neufestsetzung sind die bisheri-
gen 
Festsetzungen weiterhin maßgebend. 
§ 56 Umstufung (Übergangsvorschrift zu § 7) 
Entspricht die Zuordnung von öffentlichen Straßen nach § 53 Abs. 2 nicht der tatsächlichen 
Verkehrsbedeutung, so kann die oberste Straßenbaubehörde nach Anhörung der höheren 
und 
unteren Straßenbaubehörden eine Umklassifizierung der Staatsstraßen und Kreisstraßen bis 
zum 
31. Dezember 1993 vornehmen. 
§ 57 Gesetzlicher Eigentumsübergang (Übergangsvorschrift zu § 11) 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes geht das Eigentum an den Straßen, das bisher nicht dem 
Träger 
der Straßenbaulast zustand, ohne Entschädigung auf den Träger der Straßenbaulast über, 
wenn 
dieser der Freistaat Sachsen, ein Landkreis oder eine Gemeinde ist und das Eigentum bis-
her einer 
dieser Körperschaften oder einem sonstigen Staatsorgan zustand. 
§ 58 Sondernutzung (Übergangsvorschrift zu §§ 18ff.) 
(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Rechte und Befugnisse zur Benut-
zung einer 
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Straße über den Gemeingebrauch hinaus gelten als Sondernutzungen im Sinne dieses Ge-
setzes. 
Die Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 gilt erteilt, solange eine solche Sondernutzung nicht widerru-
fen 
oder durch Fristablauf erloschen ist. Nach bisherigem Recht unwiderrufliche und zugleich 
unbefristete Nutzungsrechte können zur Beseitigung von Beeinträchtigungen des Gemeinge-
brauchs 
widerrufen werden; dies gilt auch für das befristete Nutzungsrecht. Wird in den Fällen des 
Satzes 3 die Sondernutzung widerrufen, so kann der Betroffene für die dadurch entstehen-
den 
Vermögensnachteile vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung in 
Geld 
verlangen. 
(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Zufahrten zu Straßen, die den Merk-
malen 
des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 entsprechen, gelten die Sondernutzungen im Sinne dieses Ge-
setzes, 
auch wenn für sie nach bisherigem Recht eine Genehmigung oder Zustimmung nicht erfor-
derlich 
war. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß beim Widerruf von nach 
bisherigem Recht unwiderruflichen Sondernutzungen oder beim vorzeitigen Widerruf befris-
teter 
Sondernutzungen eine Entschädigung in Geld nur insoweit verlangt werden kann, als der 
Träger 
der Straßenbaulast nicht einen angemessenen Ersatz schafft. 
(3) Sondernutzungen im Sinne des § 13 der Verordnung über die öffentlichen Straßen -
Straßenverordnung 
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- (GB1. I Nr. 57 S. 515) vom 22. August 1974, die nach diesem Gesetz 
sonstige Benutzungen der Straßen im Sinne von § 23 sind, sollen nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes durch bürgerlich-rechtliche Verträge geregelt werden. 
§ 59 Enteignungsentschädigung, Enteignungsverfahren (Übergangsvorschrift zu § 43) 
(1) Für die Enteignungsentschädigung gelten die §§ 93 bis 103 des Baugesetzbuches. 
(2) Das Enteignungsverfahren richtet sich nach den §§ 104 bis 122 des Baugesetzbuches 
mit der 
Maßgabe, daß für die vorzeitige Besitzeinweisung (§ 116 des Baugesetzbuches) der § 42 
dieses 
Gesetzes gilt. 
(3) Für das gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Entscheidungen der Enteignungsbe-
hörde 
gelten die §§ 217 bis 231 in Verbindung mit § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 des Baugesetzbu-
ches 
entsprechend. 
§ 60 Anhängige Verfahren 
Anhängige Verfahren zum Bau oder zur Änderung von Staatsstraßen, Kreisstraßen und 
Gemeindeverbindungsstraßen von besonderer Bedeutung werden nach diesem Gesetz und 
dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz zu Ende geführt, wenn eine abschließende Sachentscheidung 
vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht ergangen ist. 
§ 61 Schlußbestimmungen 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft: 
1. Verordnung über die öffentlichen Straßen (Straßenverordnung) vom 22. August 19741 
(GBl. I 
Nr. 57 S. 515). 
2. Erste Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung vom 22. August 19744 (GBl. I 
Nr. 57 
S. 522). 
3. Zweite Durchführungsbestimmung zur Straßenverordnung (Sperrordnung) vom 14. Mai 
19845 
(GBl. Nr. 20 S. 259). 
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